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oder die uneheliche Mutter, die ja an und für sich keine elterliche Gewalt
besitzen, sondern sie nur durch Verfügung der Vormundschaftsbehörde erlangen
können (Art, 32,ä Z.G,B.). Im vorliegenden Falle ist jedoch das Kind nicht
unter die elterliche Gewalt der Mutter gestellt worden, untersteht vielmehr der
vormundschaftlichen Gewalt. Ueber die religiöse Erziehung eines minderjährigen
Mündels entscheidet aber die Vormunöschaftsbehörde der Heimat, und diejenige
des Wohnsitzes hat deren Weisung zu befolgen. (Art. 378, Abs. 3.)

Verwandtenunterstützungsansxruch in bezug auf die
unentgeltliche Überlassung einer Wohnung.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 7. März 1924.)

Ein lediger, mit seiner verwitweten Mutter und seinen Geschwistern im
Unfrieden lebender Architekt, reichte ,gegen diese beim Regierungsrat eine Unter-
stützungsklage ein, da er sich in einer Notlage befinde. Dabei stellte er in erster
Linie das Begehren, es sei ihm in der Liegenschaft der Beklagten die dreizim-
merige Parterrewohnung nebst Küche auf unbestimmte Zeit kostenlos für Wohn-
und Bureauzwecke zu überlassen; in diesem Falle werde er keine Unterstützungs-
leistungen in bar beanspruchen müssen.

Der Regierungsrat wies dieses Begehren ab mit folgender Begründung:
Nach Art. 328 ff. Z.G.B, sind'Blutsverwandte in auf- und absteigender

Linie und Geschwister gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstützen, sobald
„sie ohne diesen Beistand in Not geraten würden". Der Anspruch ist gegen die

Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und
geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen „erforderlich"
und den Verhältnissen des Pflichtigen „angemessen" ist.

Der Kläger legt das größte Gewicht darauf, daß ihm die Parterrewohnung
der Liegenschaft der Beklagten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werde. Es
fragt sich daher zunächst, ob dieses Begehren gerechtfertigt sei. Dies ist zu
verneinen, weil die Ueberlassung dieser Wohnung zum Lebensunterhalt des Klägers
nicht „erforderlich" ist. Ob dem Kläger durch den Schutz dieses Anspruchs in
besonderem Maße gedient sein mag, ist für den Entscheid unerheblich. Nach den
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches kann er von den Beklagten nicht verlangen,
daß ihm gerade eine Wohnung in ihrem Hause überlassen werde, vielmehr
genügt es — vorausgesetzt, daß alle sonstigen Erfordernisse eines Unterstützungs-
ansprnchs erfüllt sind —, wenn die Pflichtigen das zu seinem Lebensunterhalt
„Erforderliche" leisten, wobei den Unterstlltzungspflichtigen die Wahl
vorbehalten bleibt, ob sie das zum Lebensunterhalt des Berechtigten „Erforderliche"
in natura oder in bar gewähren wollen. Ein alternativer Rechtsanspruch auf
die eine oder andere Form der Unterstützung steht dem Kläger nicht zu. Ganz
abgesehen davon, ist auch das Klagebegehren nicht als „angemessen" zu
betrachten. Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß die persönlichen Verhältnisse
der Parteien auf Grund der früheren Vorkommnisse derart liegen, daß den
Angehörigen des .Klägers das Zusammenwohnen mit diesem im gleichen Hause
billigerweise nicht zugemutet werden kann.
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